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Amtliche Bekanntmachungen – Anfang – 

Amtlicher Teil

Bestätigung Eilbeschluss zur Beschlussfassung der Haus-
haltssatzung sowie des Haushaltsplanes 2020 des Amtes 
Brüssow (Uckermark) Beschluss-Nr. 4 lt. Beschlussvor-
lage Nr. 4
Der Amtsausschuss des Amtes Brüssow (Uckermark) stimmt 
dem Eilbeschluss zur Beschlussfassung der Haushaltssatzung 
sowie des Haushaltsplanes 2020 gemäß § 65 ff. der Kommu-
nalverfassung des Landes Brandenburg zu.

Ja-Stimmen: 11 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen 0

Kassenkredit 2020 Beschluss-Nr. 3 lt. Beschlussvorlage 
Nr. 3 Der Amtsausschuss des Amtes Brüssow (Uckermark)
beschließt auf der Sitzung am 26.05.2020 zur Sicherstellung 
der Zahlungsfähigkeit den Höchstbetrag der Kassenkreditauf-
nahme in Höhe von 457.800,00 € gemäß § 76 der Kommunal-
verfassung des Landes Brandenburg.

Ja-Stimmen: 11 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen 0

Protokoll zur Eilentscheidung gemäß§ 58 BbgKVerf 

Beschlussvorlage für den Amtsausschuss 02/20 
Haushaltssatzung 2020 

Die planmäßige Amtsausschusssitzung, die am 25.03.2020 
stattfinden sollte, beinhaltet unter TOP 6 die Beschlussfassung 
der Haushaltssatzung 2020, Beschlussvorlage 02/2020. 

Wegen der Eindämmung der Corona-Epidemie und wegen 
der Reduzierung sozialer Kontakte, wird die Sitzung des Amts-
ausschusses am Mittwoch, den 25.03.2020 bis auf weiteres 
nicht stattfinden. 

Gemäß § 69 der Brandenburgischen Kommunalverfassung 
besteht die vorläufige Haushaltsführung bis zur Bekanntma-
chung der Haushaltssatzung. 

Es fand eine Haushaltsdiskussion zum 1. Entwurf des Haus-
haltsplanes 2020 in der Amtsausschusssitzung am 18.02.2020 
statt. 
Aus heutiger Sicht ist es nicht absehbar, wann die nächste 
öffentliche Sitzung stattfinden wird. 

Beschlüsse des Amtsausschusses Brüssow
Beschlüsse vom 26.05.2020

Die Haushaltssatzung 2020 der des Amtes Brüssow sollte 
jedoch zeitnah gemäß § 65 ff. der Bbg.KVerf Rechtskraft er-
langen. 

Gemäß § 58 BbgKVerf treffen die Amtsdirektorin Frau An-
nett Hartwig im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des 
Amtsausschusses Herrn Daniel Pohl die Eilentscheidung 
zur Beschlussfassung der Haushaltssatzung sowie des 
Haushaltsplanes gemäß § 65 ff. der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg. 
Die Entscheidung ist dem Amtsausschuss in der nächst-
möglichen Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. 

Brüssow, den 17.03.2020

Veräußerung eines Einsatzfahrzeuges der Amtsfeuerwehr 
Brüssow Beschluss-Nr. 5 lt. Beschlussvorlage Nr. 5
Der Amtsausschuss beschließt, das Feuerwehr-Einsatz-
fahrzeug WTF 7 (KAMAZ) mit dem amtlichen Kennzeichen 
UM-2352 öffentlich zum Verkauf anzubieten. Die jeweiligen 
Interessenbekundungen sollen schriftlich an das Amt Brüs-
sow gerichtet werden. Die Zuschlagserteilung erfolgt in einer 
nächsten Sitzung des Amtsausschusses. Die Wehrführung der 
Amtsfeuerwehr Brüssow soll zum Auswahlverfahren angehört 
werden.

Ja-Stimmen: 8 Nein-Stimmen: 1 Enthaltungen 2

Die nächste Amtsausschusssitzung des Amtes Brüssow 
findet voraussichtlich am 11.08.2020 im Sitzungssaal des 
Amtes Brüssow im Haus der Begegnung, Prenzlauer Stra-
ße 8 in Brüssow  statt. Die Tagesordnung entnehmen Sie 
bitte den Bekanntmachungskästen oder unserer Home-
page.
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}l�g� 
Amtsdirektorin 

Pohl� 
Vorsitzender des Amtsausschusses 
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}l�g� 
Amtsdirektorin 

Pohl� 
Vorsitzender des Amtsausschusses 

Bestätigung Eilbeschluss zur Beschlussfassung der 1. 
Veränderungssperre für das Gebiet des Bebauungsplanes 
Windfeld Neuenfeld-Ost der Gemeinde Schönfeld
Beschluss Nr. 12 lt. Beschlussvorlage Nr. 12
Die Gemeindevertretung Schönfeld stimmt dem Eilbeschluss 
zur Beschlussfassung der 1. Verlängerung der Veränderungs-
sperre für das Gebiet des Bebauungsplans „Windfeld Neuen-
feld-Ost“ der Gemeinde Schönfeld zu.

Beschlüsse der Gemeindevertretung Schönfeld
Beschlüsse vom 04.06.2020

Ja-Stimmen: 9 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen 0

Die nächste Gemeindevertretersitzung der Gemeinde 
Schönfeld findet voraussichtlich am 06.08.2020 in Klockow 
statt. Den Ort und die Tagesordnung entnehmen Sie bitte 
den Bekanntmachungskästen oder unserer Homepage.
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Die nächste Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Göritz findet voraussichtlich am 26.08.2020 statt. Den Ort und 
die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den Bekanntmachungskästen oder unserer Homepage.

Beschluss der Gemeindevertretung Schenkenberg

Die nächste Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Schenkenberg findet voraussichtlich am 17.08.2020 statt. Den 
Ort und die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den Bekanntmachungskästen oder unserer Homepage.

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Brüssow
Die nächste Stadtverordnetenversammlung der Gemeinde Stadt Brüssow findet voraussichtlich am 18.08.2020 im 

Sitzungssaal  des Amtes Brüssow im Haus der Begegnung, Prenzlauer Straße 8 in Brüssow statt. Die Tagesordnung 
entnehmen Sie bitte den Bekanntmachungskästen oder unserer Homepage.

Beschluss der Gemeindevertretung Carmzow-Wallmow
Die nächste Gemeindevertretersitzung der Gemeinde Carmzow-Wallmow findet voraussichtlich am 12.08.2020 statt. 

Den Ort und die Tagesordnung entnehmen Sie bitte den Bekanntmachungskästen oder unserer Homepage.

Beschluss der Gemeindevertretung Göritz

Die Gemeinde Schönfeld, als Eigentümerin der Garage 
Nr. 16 in Klockow am alten Bahnhof, fordert den aktuellen 
Nutzer auf, sich im Amt Brüssow (UM), Bereich Mieten und 
Pachten, zu melden. Nach erfolgloser Ermittlung eines Nut-
zers, wurde die Garage geöffnet und die darin abgestellten 
Gegenstände verwahrt. Dem Eigentümer dieser Gegen-

Aufforderung an den Nutzer – Garage Nr. 16 in Klockow

stände wird bis zum 31.08.2020 Gelegenheit gegeben, sich 
beim Amt unter der Telefon-Nr. 039742/860-44 zu melden 
und das Eigentum geltend zu machen. 

Amt Brüssow
Sachgebiet Mieten und Pachten

Aufgrund der Eindämmungsverordnung war viele Wochen 
nicht klar, ob und wo die Familien mit den Kindern ihren Ur-
laub in diesen Sommerferien verbringen werden. Demzufol-
ge werden derzeit Bürger gesucht, die kurzfristig mitmachen 
und Freizeitangebote für Grundschüler anbieten möchten.  
Angesprochen sind regionale Vereine, Unternehmen, Hand-
werker, Organisationen und Privatpersonen. Beispiele kön-
nen sein, angeln, alle Sportarten, basteln und backen, wie 
sieht ein Mähdrescher aus und funktioniert er, wie kommt 
der Honig ins Glas, Steine bemalen, Schnitzeljagd, Kreide-
malerei, Zaubertricks lernen etc. 
Aufgrund von Corona wird es je nach Anbieter eine Grup-
penbegrenzung geben. 

Unter den Veranstaltern müssen die gängigen Hygiene-
maßnahmen für Unternehmen und Einrichtungen eingehal-

Aufruf zur Unterstützung von Freizeitangeboten in den Sommerferien

ten werden: Zwischen den Personen ist grundsätzlich ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Sollte dieser 
Mindestabstand nicht einzuhalten sein, müssen von den 
Teilnehmern Mundschutzmasken getragen werden. Außer-
dem sind Teilnehmerlisten aufzunehmen, um die Kontakte in 
einem Infektionsfall nachverfolgen zu können. Für Oberflä-
chen und verwendete Materialien gilt, dass der Veranstalter 
diese vor der Benutzung desinfizieren und die Räume lüften 
müssen. Bei Bedarf werden für die Veranstaltungen Desin-
fektionsmittel zur Verfügung gestellt. 

Wer unterstützen und Angebote für die diesjährige Fe-
rienzeit vom 29.06. bis 31.07.2020 einreichen möchte, 
meldet sich bitte unter der Telefon-Nr. 039742/860-22 
oder unter der Mail-Adresse info@amt-bruessow.de.
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Dann	werde	Rettungsschwimmer!	

	

Auch	die	Kameradinnen	und	Kameraden	der	Freiwilligen	Feuerwehr	
sind	uns	herzlich	willkommen!	

Die Stadt Brüssow und die Gemeinde Schönfeld suchen für ihre Badeanstalten zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
für den gelegentlichen oder regelmäßigen Einsatz in der Woche und/oder am Wochenende in der Badesaison 2020 

 
Rettungsschwimmer für die Wasseraufsicht (m/w/d) 

 
Sie sollten volljährig sein, über das DRSA Silber verfügen und einen Nachweis der Rettungsfähigkeit (Wiederholungsprüfung 

alle zwei Jahre) sowie der Fortbildung in der Ersten Hilfe (ebenfalls alle zwei Jahre) oder alternativ der Wiederholung der 
Rettungsschwimmerstufe Silber (alle zwei Jahre) erbringen können. Fahrerlaubnis und PKW sind erforderlich. 

 
Wenn Sie sich als Rettungsschwimmer zur Unterstützung der Wasseraufsicht verpflichten, übernehmen wir die 

Kosten der Ausbildung zum Rettungsschwimmer oder die Kosten der Wiederholungsprüfung sowie die Kosten für 
den Erste-Hilfe-Kurs. 

 
Bei Interesse kontaktieren Sie bitte: 

 
Amt Brüssow (Uckermark) 

Frau Ivonne Seefeldt 
Prenzlauer Straße 8, 17326 Brüssow 

Telefon: 039742/86022 
E-Mail: i.seefeldt@amt-bruessow.de	

Der Wasser- und Bodenverband „Welse“ gibt hiermit bekannt, 
dass in der Zeit vom 18.05.2020 - 28.02.2021 an den Ver-
bandsgewässern (Gewässer II. Ordnung) Unterhaltungsarbei-
ten entsprechend des Unterhaltungsplanes (UPL) 2020 und 
2021 durchgeführt werden.
Der Unterhaltungsplan 2020 liegt zur Einsichtnahme in der 
Geschäftsstelle des Verbandes, zu den Geschäftszeiten 
Montag - Donnerstag 09.00 - 15.00 Uhr 
sowie Freitag von 09.00 - 13.00 Uhr, aus. 
Auslegung des Unterhaltungsplanes 2021 erfolgt zu Beginn 
des Unterhaltungsjahres.
Gleichzeitig erfolgt die Veröffentlichung auf der Webseite des 
Verbandes unter www.wbv-welse.de.
Die Mahd und Sohlkrautung der Gewässer in der Gemeinde 
Carmzow-Wallmow findet im Zeitraum vom 27.07. - 28.08.2020 
statt.
Die im UPL beinhalteten Grundräumungsarbeiten werden ab 
August bis Dezember 2020 durchgeführt.
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erfolgen die fest-
gelegten Gehölzpflegearbeiten in der Zeit vom 01.10.2020 
- 28.02.2021.
Über den konkreten Umfang und Zeitpunkt der einzelnen 
Gewässerunterhaltungsarbeiten können Informationen bei 
den Verbandsingenieuren des Wasser- und Bodenverbandes 
„Welse“ unter der Tel.-Nr.: 033336/675-5 eingeholt werden.
Zum Zeitpunkt der Gewässerunterhaltungsarbeiten haben die 
Eigentümer oder Nutzer von Anliegergrundstücken und der 

Öffentliche Bekanntmachung nach § 41 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) des Wasser- und 
Bodenverbandes „Welse“ - Gewässerunterhaltungsarbeiten

Gewässergrundstücke den ausführenden Firmen sowie den 
Dienstkräften des Verbandes Zutritt zu diesen Gewässern 
sowie die notwendige Bau- und Ausführungsfreiheit an den 
Gewässern zu gewähren. Weiterhin wird darauf hingewiesen, 
dass Anlieger und Hinterlieger das Einebnen von Aushub und 
das Ablagern von Mähgut zu dulden haben.
Wir bitten darum, parallel zu den Gewässern einen 5 m breiten 
Streifen für die maschinelle Unterhaltung freizuhalten. Erhöhen 
sich die Kosten der Unterhaltung, behält sich der Verband vor, 
die Mehrkosten dem Verursacher zu berechnen.
Gleichzeitig informiere ich, dass ganzjährig Vermessungs-
arbeiten an den Gewässern sowie im Rahmen der gesetzli-
chen Grundlagen biberbedingte Unterhaltungsmaßnahmen 
stattfinden.
Die gesetzlichen Grundlagen bilden die §§ 38 - 41 WHG vom 
31.07.2009 (BGBl. 1 S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771) sowie die 
Landesbestimmungen §§ 78 - 85 Brandenburgisches Wasser-
gesetz (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
02.03.2012 (GVBl. I/12 [Nr. 20] zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes vom 04.12.2017 (GVBl. I/17 [Nr. 28]).

Passow, den 23.03.2020

Ch. Schmidt
Geschäftsführerin

Wasser- und Bodenverband „Welse“
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Die Corona-Pandemie hat auch bei den deutsch-polnischen 
Begegnungsprojekten deutliche Spuren hinterlassen. Sie lie-
gen bereits seit Wochen auf Eis. Darunter leiden oftmals sogar 
historisch gewachsene Beziehungen. Die Weiterführung vieler 
Partnerschaften ist bedroht. Wegen der Grenzschließung hat 
die Euroregion Pomerania einen Projektaufruf gestartet, um 
die Folgen der Corona-Pandemie abzumildern.
Den Akteuren soll das Engagement in kleinen Projekten so 
einfach wie möglich gemacht werden. Denn seit dem 7. Mai 
können Projekte im Rahmen des Covid19-Sonder-Call auch 
über eine Pauschalförderung durchgeführt werden, wenn ihr 
gesetztes Ziel erfüllt wird. Der speziell zur Bekämpfung der 
Folgen der Pandemie aufgelegte Fonds hat ein Volumen von 
zwei Millionen EUR. Das Sammeln und Abrechnen zahlreicher 
Quittungen ist hierbei nicht mehr nötig, weil das Antrags- und 
Abrechnungsverfahren vereinfacht wurde. Eine Einzelbele-
gabrechnung ist im Sonder-Call nicht erforderlich. Für Anträ-
ge im Sinne dieses Fonds stehen pro Projekt maximal sogar 
50.000 EUR zur Verfügung, die mit einer Förderhöhe von 85 
Prozent bezuschusst werden können. In Abhängigkeit vom 
Projektergebnis erfolgt für jedes Projekt die Festlegung eines 
spezifischen Pauschalbetrages für die Förderung. Wird das 
Ergebnis mit dem Vorhaben erreicht, kommt es zur Zahlung 
des zugesicherte Förderbetrages, andernfalls gibt es keine 
Förderung. 
Durch die Vereinfachung der Abrechnung und Genehmigung 
verkürzt sich auch die Zeit bis zur Auszahlung der Fördergel-

Trotz Corona: Engagieren Sie sich grenzüberschreitend, um unsere Region 
voranzubringen! Deutsch-polnische Begegnungsprojekte über Pauschalförderung möglich

der. Nach erfolgreicher Projektdurchführung und Prüfung des 
Projektberichtes, in der Kommunalgemeinschaft Pomerania, 
wird ein Abschlag des bewilligten Förderbetrages in Höhe von 
50 Prozent ausgezahlt. Die restlichen 50 Prozent werden nach 
Zertifizierung der Projektergebnisse durch das Landesförder-
institut überwiesen.
Unterstützt werden solche Projekte, die die soziale und kultu-
relle Zusammenarbeit grenzüberschreitend aufrecht erhalten, 
die Corona-Krise bekämpfen, z.B. über die Zusammenarbeit 
medizinischer Einrichtungen, Informationskampagnen, Prä-
ventionsmaßnahmen und innovative Ideen zur Online-Bildung 
anbieten.
Besuchen Sie unseren Internetauftritt www.pomerania.net. 
Dort erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten, Ihr eigenes 
deutsch-polnisches Covid19-Sonder-Call-Projekt zu gestalten.
Sie können uns auch gern anrufen. Erreichbar sind wir für 
Sie unter 039754-5290, 039754-52914 oder 039754-52924.

„Dieses Projekt wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt (Fonds für kleine 
Projekte Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen 
in der Euroregion Pomerania)“

Amtliche Bekanntmachungen – Ende – 
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Berichte und Mitteilungen aus Einrichtungen des Amtes/der Gemeinde

Eröffnung des neu gestalteten Innenhofes am Keulweg in Brüssow

Ab 25.05.2020 ist die Bibliothek in Brüssow für die Besucher zu den Öffnungszeiten wieder geöffnet.

Bitte beachten Sie, dass sich im Haus nur 3 Besucher mit Mundschutz aufhalten dürfen. 
Im Eingangsbereich der Bibliothek befindet sich Desinfektionsmittel, dass Sie dann bitte auch benutzen müssen.

Die Bibliothek in Brüssow ist wieder geöffnet!

Am 27.05.2020 wurde der neu gestaltete Innenhof des Wohn-
gebietes am Keulweg in Brüssow eingeweiht. Dazu trafen sich 
Vertreter des Amtes Brüssow, des Aufsichtsrates der Woh-
nungsverwaltungs GmbH Brüssow, des Planungsbüros sowie 
der bauausführenden Unternehmen.
Herr Roll, Geschäftsführer der Wohnungsverwaltungs GmbH 
Brüssow, informierte die Anwesenden, dass es von der Idee 
bis zur Umsetzung etwa zwei Jahre dauerte. Ziel war es, eine 
deutliche Aufwertung des Wohnumfeldes zu erreichen. Es 
sollte eine Umgebung geschaffen werden, in der sich Jung und 
Alt treffen können. Mit der geschwungenen Wegeführung und 
den hügelig angelegten Pflanzbereichen konnte eine Wohl-
fühlatmosphäre geschaffen werden, die zum Verweilen einlädt.
Integriert wurde durch die Stadt Brüssow ein Spielplatz für die 
jüngsten Bewohner. Für diese stehen nun Schaukel, Rutsche, 
Wippen sowie ein Klettergerüst zur Verfügung. Die Investiti-
onssumme umfasst 12.600,00 Euro.
Herr Roll dankte allen Beteiligten, dass die Umsetzung in nur 
einem Jahr bewältigt wurde. Nachdem der Aufsichtsrat der 
Wohnungsverwaltung am 08.05.2019 das Konzept beschloss, 
welches durch das Ingenieurbüro für Freiraum & Landschafts-
planung erstellt worden war, wurden im weiteren Jahresverlauf 
die Wege angelegt und Pflasterarbeiten durchgeführt. In 2020 
folgten dann das Aufschütten der Hügel und die Pflanzarbei-
ten. Hier geht der Dank an die Unternehmen Grametke & Co. 
GmbH sowie Olaf Meyer Garten- und Landschaftsbau für die 
tolle Arbeit.
Den gegebenen Rahmen nutzte Herr Roll weiterhin zur Ent-
hüllung eines Gedenksteins. Im Zentrum der Grünanlage wird 
nun an den langjährigen Mieter Herrn Martin Zende erinnert, 
welcher die Wohnungsverwaltungs GmbH Brüssow in seinem 
Nachlass bedachte.
Die Anwesenden waren sich einig, dass die Neugestaltung 
eine wesentliche Verbesserung für das Wohngebiet darstellt. 
Nicht nur Kinder, sondern auch ältere Anwohner, nehmen die 
neue Erholungsmöglichkeit gern an.

neue Wegeführung

und Pflanzflächen

in den Außenanlagen integrierter Spielplatz

Gewerbliche Anzeigen
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Kirchliche Informationen

Evangelische Kirchengemeinde Brüssow

Ev. Pfarrsprengel Schönfeld Gottesdienste und Veranstaltungen 

Zu allen Veranstaltungen bieten wir kostenfreie Fahrgele-
genheiten an. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit!

Fr., 19.06.  Malchow Andacht zum Wochen-
schluss

So., 21.06. 10.00 Uhr  Schenkenberg (Predigt Prof. Dr. Med. 
Reinhard Büchsel, Berlin)

Fr., 26.06. 18.00 Uhr  Malchow Andacht zum Wochen-
schluss 

So., 28.06. 09.00 Uhr Kleptow
  10.15 Uhr  Göritz
  14.00 Uhr Schönfeld 
Fr., 03.07. 18.00 Uhr Malchow Andacht zum Wochen-

schluss 
So., 05.07. 10.00 Uhr Klockow (für alle Gemeinden mit 

Konfirmandengespräch)
  17.00 Uhr Tornow Kirchenführung mit Holger 

Müller-Brandes 
Fr., 10.07. 18.00 Uhr Malchow Andacht zum Wochen-

schluss
So., 12.07. 09.00 Uhr Cremzow (mit Carmzow)
  10.15 Uhr Göritz (Dipl. Theol. R. Krause, Berlin)
  17.00 Uhr Kleptow Kirchenführung mit Holger 

Müller-Brandes
Fr., 17.07. 18.00 Uhr Malchow Andacht zum Wochen-

schluss
So., 19.07. 10.15 Uhr Carmzow
  14.00 Uhr Schönfeld (Dipl. Theol. R. Krause, 

Berlin)
Fr., 24.07. 18.00 Uhr Malchow Andacht zum Wochen-

schluss
So., 26.07. 09.00 Uhr Baumgarten
  10.15 Uhr Göritz (Dipl. Theol. R. Krause, Berlin)
  17.00 Uhr Schenkenberg Kirchenführung mit 

Holger Müller-Brandes

Fr., 31.07. 18.00 Uhr Malchow Andacht zum Wochen-
schluss

So., 02.08. 09.00 Uhr Kleptow
  10.15 Uhr Carmzow
Fr., 07.08. 18.00 Uhr Malchow Andacht zum Wochen-

schluss

Aus aktuellem Anlass sind Änderungen möglich. Bitte informie-
ren Sie sich auf unserer Internetseite www.kirche-schoenfeld.
org

wöchentlich
Christenlehre, Flöten- und Gitarrengruppen, Junge Ge-
meinde, Bläserchor, Handarbeitskreis, Konfirmanden- u. 
Religionsunterricht, Schönfelder Frauenkreis 13.08. (L), 
Gemeindenachmittage 
(Schönfeld 10.08. (T), Baumg./Klept./Carmz. 05.08. (K), 
Klockow 06.08., Ludwigsburg 03.08., Göritz 12.08.) 
Göritzer Frauenkreis (n.V.), Klockower Kaffeerunde 23.07., 
Gemeindekirchenrat (15.06.)

Weitere Termine und Vorankündigung
Sommerfreizeit 2020 Kinder
1.-6. Klasse Prebelow 29.6.-3.7.2020

Kirchenführungen mit Holger Müller-Brandes
Tornow - Sonntag, 5. Juli um 17 Uhr
Kleptow - Sonntag, 12. Juli um 17 Uhr
Schenkenberg - Sonntag, 26. Juli um 17 Uhr

Gottesdienste Juni/Juli
14.06.2020 14:00 Uhr  Open Air Gottesdienst auf dem 

Brüssower Kirchplatz mit Förder-
mittelübergabe für unser Kirch-
dach.

21.06.2020 10:00 Uhr  Bagemühl 
 14:00 Uhr  Grünberg 
 19:00 Uhr  Abendgottesdienst in Brüssow
28.06.2020  10:00 Uhr  Brüssow
 14:00 Uhr  Bröllin mit Mopedgottesdienst mit 

Ausfahrt und Essen                
05.07.2020 10:00 Uhr  Brüssow
12.07.2020  10:00 Uhr  Brüssow 
19.07.2020 10:00 Uhr  Brüssow
26.07.2020 10:00 Uhr  Brüssow
 14:00 Uhr Menkin

Veranstaltungen in Corona Zeiten
Open Air Gottesdienst auf dem Brüssower Kirchplatz
am 14. Juni 2020 um 14:00 Uhr. An diesem Nachmittag wol-
len wir über den Stand der Dinge berichten und Fördermittel 
werden an diesem Nachmittag übergeben
Wir freuen uns auf Ihr Kommen

Moped (Zweirad) Gottesdienst am 28. Juni 2020 um 14:00 
Uhr in Bröllin
Zunächst wollen wir in der Brölliner Kirche zusammen sein und 
anschließend eine Ausfahrt machen. Gerne können Sie auch 
mit dem Auto fahren! Im Anschluss kann jeder zur Heidemühle 
fahren zum Abendbrot. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Seniorenkreis 
am 22. Juni 2020 um 14:00 Uhr Open Air auf dem Brüssower 
Kirchplatz.

50 plus 
am 24. Juni 2020 um 14:00 Uhr Open Air auf dem Brüssower 
Kirchplatz. 

Männerkreis 
am 25. Juni 2020 um 14.00 Uhr Open Air auf dem Brüssower 
Kirchplatz. 

Sommerurlaub vom Pastor
Vom 11. Juli bis 24. Juli 2020 bin ich im Urlaub und die Ver-
tretung hat Pastorin Inke Pötter aus Trampe. Das Büro der 
Kirchengemeinde ist von Montag bis Donnerstag besetzt und 
Sie erreichen das Büro unter: 80237
Pastorin Inke Pötter unter: 0152/36642929
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Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) und das 
Ministerium der Finanzen (MdF) haben sich mit einer Richtli-
nie auf einen Rettungsschirm für gemeinnützige Träger von 
Einrichtungen der Bildung, der Kinder- und Jugendhilfe, der 
Weiterbildung und des Sports zur Überwindung von existenz-
gefährdenden Notlagen, die durch die Coronakrise entstanden 
sind, verständigt. Dafür stellt die Landesregierung insgesamt 
10 Millionen Euro für drei Monate zur Verfügung.
Die Soforthilfe wird als Festbetrag gewährt. Sie entspricht der 
Finanzierungslücke, die sich aus den laufenden Kosten/Ver-
pflichtungen für den Notbetrieb des Trägers nach Abzug aller 
verfügbarer Einnahmen ergibt (z. B. Zuwendungen, sonstige 
Corona-Soforthilfen, Kurzarbeitergeld). Als Notbetrieb ist der 
vom regulären Betrieb abweichende und in der Regel auf ein 
Minimum zum Erhalt der Existenz eingeschränkte Betrieb zu 
verstehen. Zur Ermittlung der Finanzierungslücke sind alle im 
Rahmen des Notbetriebs erforderlichen Kosten/Verpflichtungen 
und die ihnen gegenüberstehenden Deckungsmöglichkeiten auf 
Basis des Monats der Antragstellung anzugeben.
Die Soforthilfe wird für drei Monate ab dem Monat der Antrag-
stellung als eine einmalige nicht rückzahlbare Leistung als Zu-
schuss in Form eines Schadensausgleichs gewährt. Als finan-
zieller Schaden gelten voraussichtliche Liquiditätsengpässe, 
die ab dem 18. März 2020 entstanden sind.
Der Antragsteller muss mit dem Antrag versichern, dass er durch 
die Corona-Krise in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist, 
die seine Existenz bedrohen, weil die fortlaufenden Einnahmen 
voraussichtlich nicht ausreichen, um die Verbindlichkeiten aus 
den fortlaufenden Personal- und Sachkosten in dem genannten 
Zeitraum zu zahlen (Liquiditätsengpass).

Antragsberechtigt sind im Land Brandenburg ansässige
• gemeinnützige Träger von Kinder- und Jugenderholungsein-

richtungen, die ihre Bildungs- oder Beherbergungseinrichtung 
im Land Brandenburg haben und gemäß § 85 Absatz 2 Ziffer 
3 SGB VIII überörtlich tätig sind,

• die Jugendbildungsstätten nach Ziffer 5.4.5. der Richtlinie zur 
Förderung der Jugendbildung und Jugendbegegnung des

Sport – Vereinstätigkeiten – Sonstiges

  Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 10.01.2020,
• das Deutsche Jugendherbergswerk Landesverband Ber-

lin-Brandenburg e. V. für seine in Brandenburg gelegenen  
Jugendherbergen,

• gemäß Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz (BbgWBG) 
anerkannte Heimbildungsstätten und Landesorganisationen 
der Weiterbildung,

• freie Träger gemäß BbgWBG anerkannter Einrichtungen,
• der Landessportbund Brandenburg e. V. (LSB) für Sportver-

eine,
• überregionale wirksame außerschulische Lernorte im Land 

Brandenburg in gemeinnütziger Trägerschaft, die schwer-
punktmäßig mit spezifischem Angebot Schülerinnen und 
Schüler ansprechen,

• andere Träger von Einrichtungen für Leistungen nach §§ 11 
bis 14 SGB VIII, wenn sie gemäß § 75 SGB VIII anerkannt 
sind, ihren Sitz im Land Brandenburg und ihre Einrichtungen 
im Land Brandenburg betrieben werden und die Liquiditäts-
engpässe nicht auf einer Kürzung öffentlicher Zuwendungen 
und Zuschüsse beruhen.

Der ausgefüllte Antrag ist auszudrucken, rechtsverbindlich zu 
unterschreiben und einschließlich Anlage entweder als Scan 
oder Foto (als Datei im jpeg-oder pdf-Format) per E-Mail an 
corona-soforthilfe@mbjs.brandenburg.de oder per Post an das 
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Branden-
burg bis einschließlich zum 31. Juli 2020 zu senden.

Weitere Informationen:
• Richtlinie zur Gewährung einer Soforthilfe
• Antrag laut Richtlinie
• FAQ zur Richtlinie
Sportvereine stellen ihren Antrag direkt an den Landessport-
bund (LSB) per E-Mail an coronahilfe@lsb-brandenburg.de. 
Der gültige Antrag für Sportvereine ist unter lsb-brandendburg.
de abrufbar. Die vollständige Pressemitteilung finden Sie auf: 
brandenburg.de
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport - Land Bran-
denburg

Rettungsschirm für gemeinnützige Vereine und Einrichtungen

Buchlesung mit Dr. Christian Neef
„Der Trompeter von St. Petersburg“, Glanz und Untergang der 
Deutschen an der Newa, Donnerstag 13. August, 19.30 Uhr 
Ev. Seniorenzentrum, Gutshaus Ludwigsburg

Festgottesdienst zur Konfirmation
Sonnabend, 29. August, 11 Uhr Göritz

Gemeindeausflug Sommer 2020 
Neuruppin – die Stadt Theodor Fontanes, Führung und 
Stadtbesichtigung, 
Schiffsfahrt auf dem Ruppiner See
Donnerstag, 3. September

Gewerbliche Anzeigen
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Haus der Bildung und Technologie, Raum 320, Berliner Str. 52e, 16303 Schwedt/O.  

M: amelie.schwarzer@hnee.de oder bjoern.heine@hnee.de 

 T: 03332/ 53 8919 (Amelie Schwarzer) oder -20 (Björn Heine) 

PRESSEMITTEILUNG 
Schwedt/Oder, 04.06.2020 

 

Jetzt anmelden und die letzten Plätze zum Webinar Studienstart 
sichern!  
Die Präsenzstelle Schwedt | Uckermark und Arbeiterkind.de laden ein zum digitalen Infoabend 
Studienstart – Alles rund ums Studium 

Für viele Schülerinnen und Schüler endet bald ein kurioses Schuljahr und trotz der ungewöhnlichen 
Umstände öffnen sich viele neue Wege für die Zukunft. Einer dieser Wege führt ab Herbst 2020 direkt 
an eine Universität oder Hochschule – das Studium steht bevor. Doch ist dies überhaupt das Richtige? 
Was muss man im Vorfeld wissen und bedenken? Darüber informiert die Präsenzstelle Schwedt | 
Uckermark zusammen mit dem Team von Arbeiterkind.de am 18. Juni 2020 von 18.30 – ca. 20.00 Uhr 
in Form eines Webinars. Jetzt anmelden und einen der letzten 15 Plätze sichern! 

Die dritte Veranstaltung der Infoabend-Reihe behandelt alles Wissenswerte rund um das Thema 
Studieren. Natürlich ist jedes Studium einzigartig, dennoch ähneln sich viele grundlegende Abläufe und 
Regelungen. Die Referent*innen von Arbeiterkind.de erläutern, wie ein Studium aufgebaut ist und 
gehen dabei auf Details und Fragen ein: Wie lang dauert ein Studium? Was ist der Unterschied 
zwischen Bachelor, Master und Diplom? Wie funktionieren Zulassungsbeschränkungen bzw. der  
Numerus clausus? Wann sind Prüfungen und Semesterferien? Die Referent*innen haben selbst an 
Brandenburger Hochschulen studiert und geben somit ihre ganz persönlichen Erfahrungen zum 
Studentenleben weiter. Außerdem werden wichtige Hinweise zu den Bewerbungsfristen gegeben – 
mit besonderem Hinblick auf die verschobenen Termine aufgrund der Corona-Pandemie. 

Im zweiten Teil gibt die Präsenzstelle Schwedt | Uckermark einen kurzen Überblick zu den 
verschiedenen Studienmöglichkeiten und Hochschulstandorten im Land Brandenburg. 

Im Anschluss stellt die BTU Cottbus-Senftenberg die Möglichkeit eines Orientierungsstudiums vor. Hier 
wird erklärt, wie diese Form der Vorbereitung dabei helfen kann, sich ideal auf ein Studium einzustellen 
und welche weiteren Vorteile (bspw. Anrechnung von Prüfungsleistungen) es bietet.  

Der Infoabend richtet sich an Studieninteressierte und deren Eltern. Die Teilnahme ist kostenfrei. 
Voraussetzung ist ein internetfähiges Endgerät (Handy, Laptop, Tablet o. ä.). Anmeldungen mit dem 
Stichwort „Infoabend Studienstart digital“ unter Angabe einer E-Mail-Adresse bitte bis spätestens 
17. Juni 2020 an:  
E-Mail: praesenzstelle@hnee.de 
Telefon: 03332/538919 
WhatsApp, Signal, Telegram, Threema: 0151/55155238 

 

PRESSEMITTEILUNG
Schwedt/Oder, 04.06.2020

Jetzt anmelden und die letzten Plätze zum Webinar Studienstart sichern!

Die Präsenzstelle Schwedt | Uckermark und Arbeiterkind.de laden ein zum digitalen Infoabend Studienstart – Alles rund ums Studium

Für viele Schülerinnen und Schüler endet bald ein kurioses Schuljahr und trotz der ungewöhnlichen Umstände öffnen sich viele neue Wege für die Zukunft. 
Einer dieser Wege führt ab Herbst 2020 direkt an eine Universität oder Hochschule – das Studium steht bevor. Doch ist dies überhaupt das Richtige? Was 
muss man im Vorfeld wissen und bedenken? Darüber informiert die Präsenzstelle Schwedt | Uckermark zusammen mit dem Team von Arbeiterkind.de am 
18. Juni 2020 von 18.30 – ca. 20.00 Uhr in Form eines Webinars. Jetzt anmelden und einen der letzten 15 Plätze sichern!
Die dritte Veranstaltung der Infoabend-Reihe behandelt alles Wissenswerte rund um das Thema Studieren. Natürlich ist jedes Studium einzigartig, dennoch 
ähneln sich viele grundlegende Abläufe und Regelungen. Die Referent*innen von Arbeiterkind.de erläutern, wie ein Studium aufgebaut ist und gehen dabei 
auf Details und Fragen ein: Wie lang dauert ein Studium? Was ist der Unterschied zwischen Bachelor, Master und Diplom? Wie funktionieren Zulassungs-
beschränkungen bzw. der Numerus clausus? Wann sind Prüfungen und Semesterferien? Die Referent*innen haben selbst an Brandenburger Hochschulen 
studiert und geben somit ihre ganz persönlichen Erfahrungen zum Studentenleben weiter. Außerdem werden wichtige Hinweise zu den Bewerbungsfristen 
gegeben – mit besonderem Hinblick auf die verschobenen Termine aufgrund der Corona-Pandemie.
Im zweiten Teil gibt die Präsenzstelle Schwedt | Uckermark einen kurzen Überblick zu den verschiedenen Studienmöglichkeiten und Hochschulstandorten 
im Land Brandenburg.
Im Anschluss stellt die BTU Cottbus-Senftenberg die Möglichkeit eines Orientierungsstudiums vor. Hier wird erklärt, wie diese Form der Vorbereitung dabei 
helfen kann, sich ideal auf ein Studium einzustellen und 
welche weiteren Vorteile (bspw. Anrechnung von Prüfungs-
leistungen) es bietet.
Der Infoabend richtet sich an Studieninteressierte und de-
ren Eltern. Die Teilnahme ist kostenfrei. Voraussetzung ist 
ein internetfähiges Endgerät (Handy, Laptop, Tablet o. ä.). 
Anmeldungen mit dem Stichwort „Infoabend Studienstart 
digital“ unter Angabe einer E-Mail-Adresse bitte bis spä-
testens 17. Juni 2020 an: E-Mail: praesenzstelle@hnee.
de Telefon: 03332/538919 WhatsApp, Signal, Telegram, 
Threema: 0151/55155238
Informationen zu Arbeiterkind.de sind unter folgendem Link 
zu finden: http://arbeiterkind.de/

Über die Präsenzstelle
Die Präsenzstelle Schwedt I Uckermark ist die zentrale 
Anlaufstelle in der Uckermark für alle Fragen rund um die 
Angebote aller brandenburgischen Hochschulen in den Be-
reichen Studium, Lehre, Forschung und Praxistransfer. Das 
Tätigkeitsspektrum erstreckt sich dabei von der Studienori-
entierung für Schülerinnen, Schüler und erwachsene Studi-
eninteressierte über den Personaltransfer von Hochschul-
absolventinnen und -absolventen in die Unternehmen der 
Region bis hin zur Etablierung interaktiver Veranstaltungs-
formate in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen der 
Uckermark. Die Präsenzstelle Schwedt | Uckermark ist eine 
von derzeit vier Präsenzstellen des Landes Brandenburg. 
Das Land möchte auch in Zukunft die Präsenzstellen als 
Instrument des Wissenstransfers im ländlichen und hoch-
schulfernen Raum einsetzen.

Einladung an Medienvertreterinnen und -vertreter
Sie sind herzlich eingeladen am Infoabend Studienstart – 
Alles rund ums Studium teilzunehmen. Um eine vorherige 
Anmeldung wird gebeten.
Für Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung:
Björn Heine Mitarbeiter der Präsenzstelle Schwedt I Ucker-
mark Telefon: 03332/5389-19 E-Mail: bjoern.heine@hnee.
de

Uhrzeit Beginn 18.30 Uhr, Ende ca. 20 Uhr

Digitaler Infoabend: Studienstart – 
Alles rund ums Studium am 18. Juni 2020,

18:30 - 20 Uhr

Die Präsenzstelle Schwedt | Uckermark  
lädt Sie ein

Gefördert mit

Wir laden euch herzlich dazu ein bei unserem Infoabend 
dabei zu sein! Hier erfahrt ihr alles rund um das Studium um 
für euren Studienstart gewappnet zu sein. Aber auch  
allgemein interessierte Schüler*innen und Eltern sind  
willkommen! 
Habt ihr euch gefragt wie ein Studium aufgebaut ist? Was 
sind eigentlich Creditpoints? Und wie funktioniert das mit 
dem numerus clausus? Diese und viele weitere Fragen wer-
den euch von Referent*innen von Arbeiterkind.de beant-
wortet. Durch ihre persönlichen Erfahrungen erhaltet ihr so 
auch einen Einblick in das Studentenleben. Zusätzlich be-
richtet die BTU Cottbus-Senftenberg über die Möglichkeit 
eines Orientierungsstudiums!

Wo? Die Veranstaltung findet digital auf der Plattform
BigBlueButton statt. Ein Zugangslink wird nach Anmeldung
zu gegebener Zeit zugesendet. Für die Nutzung ist lediglich
ein internetfähiges Endgerät notwendig.

Um Anmeldung wird gebeten per  
Mail: praesenzstelle@hnee.de   Telefon: 03332/538919   Messenger: 0151/55155238

Sie finden uns online unter www.hnee.de/praesenzstelle-schwedt.

 

Numerus clausus?

Bewerbungsfristen? 
Creditpoints? Bachelor, 
Master oder Diplom?
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Das Rote Kreuz feierte Geburtstag Gewerbliche Anzeige

Immobilienkaufmann Ralf Pete 
Tel.: 03973- 4490858 | Mobil: 0170-2837799

Unsere Kunden 
     sind die beste Werbung

Wir haben ein Haus über die Immobilien-

fi rma verkauft. Die Zusammenarbeit mit 

Herrn Pete war sehr gut. Er war sehr zu-

verlässig mit der Organisation, Termin-

absprachen und hat uns ständig mit allen 

Informationen zur Seite gestanden. Vielen 

Dank dafür. Wir werden ihn auf jeden Fall 

weiterempfehlen. 

Frau Kriegbaum aus Hintersee

Am 8. Mai, dem Geburtstag von 
Rotkreuzbegründer Henry Dunant 
(8. Mai 1828 – 30. Oktober 1910), 
machte der DRK Kreisverband West/ 
Oberbarnim e.V. auf den Weltrot-
kreuztag aufmerksam. In Templin, 
Prenzlau und Eberswalde präsen-
tierte sich das Rote Kreuz von 9-12 
Uhr auf den Wochenmärkten. „Es 
gilt auch in dieser Zeit als DRK der 
Öffentlichkeit zu zeigen, dass wir 
präsent sind“, so Petra Groth, die 
Fachbereichsleiterin Nationale Hilfs-
gesellschaft des Kreisverbandes.
Die Infostände an allen drei Orten 
wurden gut besucht. Sehr schnell 
kam man über eine Schätzfrage, 
welche als Lösung mit dem Geburts-
tag Dunants verbunden war, mit den 
Menschen ins Gespräch und die 
Resonanz war spürbar positiv. Allen Menschen, die das Rote 
Kreuz im Kreisverband ehrenamtlich, als Fördermitglied oder 
als regelmäßiger Spender unterstützen, wollten wir „Danke“ sa-
gen. Gleichzeitig freuten wir uns darauf, mit den Menschen ins 
Gespräch zu kommen und auf die gesellschaftlich bedeutende 
Rolle des DRK aufmerksam zu machen. Das DRK ist für die 
Menschen in nahezu jeder Lebenslage da, deshalb ist es uns 
wichtig, über die vielfältigen Aufgaben des DRK zu informieren 
und auch die Unterstützung des Ehrenamtes zu würdigen. Ohne 
die Kameradinnen und Kameraden aus den Ortsverbänden & 
den Gemeinschaften wäre vieles nicht möglich. Gleichzeitig 
würden wir uns wünschen, dass die Bevölkerung nicht nur in 
schwierigen Zeiten mehr füreinander da ist, sondern auch die 
Menschen grundsätzlich das Miteinander wieder mehr verin-
nerlichen und wachsen lassen. Das Füreinander da sein, ohne 
Missgunst und mit mehr Vertrauen, ließe den Alltag vielleicht 
wieder etwas leichter werden.
Das DRK freut sich jederzeit über engagiert Menschen für das 
Ehrenamt sowie über Menschen und Unternehmen, die die 
Arbeit des Roten Kreuzes im Kreisverbandsgebiet Uckermark 

West/Oberbarnim finanziell unterstützen wollen. Der Fachbe-
reich Nationale Hilfsgesellschaft beantwortet sehr gerne all Ihre 
Fragen, telefonisch unter 03984 – 87 20 29 oder per E-Mail an 
avoge@kv-uckermark-west.drk.de

Annett Voge
Servicestelle Ehrenamt
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13. August 2020
Buchlesung Dr. Christian Neef

„Der Trompeter von St. Petersburg“-
Glanz und Untergang der Deutschen an der Newa

Nissan	Qashqai	1.3 DIG-T	103 kW	(140 PS)	Kraftstoffverbrauch	(l/100	km):	innerorts 6,6;	außerorts	4,5;	kombiniert	5,3;	
CO2-Emission	kombiniert	(g/km):	121;	Effizienzklasse:	A

Nissan	Qashqai

Vorführwagen Nissan	Qashqai	1.3 DIG-T,		Acenta
Barpreis:																												20.490 €
Inzahlungnahme1):													5.000	€
Finanzierungspreis:									15.490	€zierungspreis

OHNE	ANZAHLUNG!

1)	Inzahlungnahmebeispiel	für	Altfahrzeug	lt.	Schwacke
2)	Ein	Finanzierungsangebot	der	Consors	Finanz,	Schwanthalerstr.	31,			
			80336	München,	Fahrzeugpreis	20.490	€		abzgl.	Inzahlungnahme
			Altfahrzeug	5.000	€,	Nettodarlehenssumme	15.490	€,	mtl.	Rate	96	x	
			185 €,	Anzahlung	0	€,	effektiver	Jahreszins	3,49%mtl.	Rate	

ohne	Anzahlung:		
03 kW	(

		

t	(g/km):	12

•• KlimaautomatikKlimaautomatik
••• NavigationNavigationNavigation
••• Rückfahrkamera

Navigation
RückfahrkameraRückfahrkamera

••• BerganfahrassistentBerganfahrassistentBerganfahrassistent
••• Fahrlichtautomatik

Berganfahrassistent
FahrlichtautomatikFahrlichtautomatik

••• RegensensorRegensensorRegensensor
••• LED-Tagfahrlicht

Regensensor
LEDLED-TagfahrlichtTagfahrlicht

••• Tempomat
Tagfahrlicht

TempomatTempomat
••• Nebelscheinwerfer

Tempomat
NebelscheinwerferNebelscheinwerfer

••• Sitzheizung vorneSitzheizung vorneSitzheizung vorne
••• Einparkhilfe vorne und hinten

Sitzheizung vorne
Einparkhilfe vorne und hintenEinparkhilfe vorne und hinten

••• el. verstellb. Außenspiegel
Einparkhilfe vorne und hinten
el. verstellb. Außenspiegelel. verstellb. Außenspiegel

••• uvm.
el. verstellb. Außenspiegel
uvm.uvm.

kW	(140 PS)	Kraftstoffverbrauch	(l/100	km):	innerortskW	(

185 €²€²€²€²

monatl.	Rate	185 €²
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